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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises 
mit einem mobilen Endgerät

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 230. Sitzung am 20. Mai 2021 aufgrund der 

Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für Inneres und Heimat  

– Drucksache 19/29807 – den von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines elektronischen Identitäts-

nachweises mit einem mobilen Endgerät

– Drucksache 19/28169 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Fristablauf: 25.06.21 

Erster Durchgang: Drs. 139/21
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1. Dem Artikel 1 wird folgender Artikel 1 vorangestellt: 

‚Artikel 1 

Änderungen des Passgesetzes 

Nach § 27 des Passgesetzes vom 19. April 1986 (BGBl. I S. 537), das zuletzt durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) geändert worden ist, wird folgender § 27a eingefügt: 

„§ 27a 

Regelungsbefugnisse der Länder 

Durch Landesrecht können zentrale Passregisterdatenbestände zur Speicherung des Lichtbilds 

und der Unterschrift für die Durchführung eines automatisierten Abrufs des Lichtbilds nach § 22a 

Absatz 2 Satz 1 und 5 sowie eines automatisierten Abrufs des Lichtbilds und der Unterschrift nach 

§ 22a Absatz 2 Satz 6 eingerichtet werden. In diesem Fall gelten § 4 Absatz 3 Satz 3, § 21 Absatz 4 

und § 22a Absatz 2 Satz 6 bis 9 entsprechend. Macht ein Land von der Regelungsbefugnis 

Gebrauch, hat es technisch sicherzustellen, dass die Lichtbilder und Unterschriften vor unbefugtem 

Zugriff geschützt sind. Die Lichtbilder und Unterschriften dürfen nur so gespeichert werden, dass 

keine Verknüpfung mit anderen als für den automatisierten Abruf benötigten Daten ermöglicht 

wird.“ ‘ 

2. Der bisherige Artikel 1 wird Artikel 2 und wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 8 wird § 10a Absatz 5 wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Auf elektronischen Antrag des Ausweisinhabers hat der Ausweishersteller diesem 

Auskunft zu erteilen darüber, jeweils zu welchem Datum und zu welcher Uhrzeit eine 

Übermittlung nach Absatz 1 Satz 1 der Daten des Personalausweises des Ausweisinhabers 

auf ein elektronisches Speicher- und Verarbeitungsmedium in einem mobilen Endgerät 

durchgeführt wurde, sowie über jeweils den letzten Tag der Gültigkeitsdauer, das 

Sperrkennwort und den Hersteller und die Modellbezeichnung des mobilen Endgeräts.“ 

bb) Satz 3 wird gestrichen. 

b) Der Nummer 12 wird folgender Buchstabe d angefügt: 

‚d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Personalausweisinhaber“ durch die Wörter „Inhaber des 

elektronischen Identitätsnachweises“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Vor Eingabe der Geheimnummer durch den 

Personalausweisinhaber muss der Diensteanbieter dem Ausweisinhaber“ durch die 

Wörter „Der Diensteanbieter muss dem Inhaber des elektronischen 

Identitätsnachweises vor dessen Eingabe der Geheimnummer“ ersetzt.‘ 

c) Nach Nummer 12 wird folgende Nummer 13 eingefügt:
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‚13. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Ausweishersteller speichert zur Durchführung des Auskunftsanspruchs nach 

§ 10a Absatz 5 Satz 1 zu jeder Übermittlung nach § 10a Absatz 1 Satz 1 das dienste- und 

kartenspezifische Kennzeichen jeweils für das elektronische Speicher- und 

Verarbeitungsmedium des Personalausweises und des mobilen Endgeräts sowie das 

Datum und die Uhrzeit der Einrichtung, den letzten Tag der Gültigkeitsdauer, die 

Sperrsumme, das Sperrkennwort und den Hersteller und die Modellbezeichnung des 

mobilen Endgeräts. Die in Satz 1 genannten Daten sind spätestens einen Monat nach 

Ablauf der Gültigkeitsdauer des elektronischen Identitätsnachweises mit einem mobilen 

Endgerät zu löschen. Im Übrigen ist eine Speicherung des Sperrkennworts und der 

Sperrsumme zum elektronischen Identitätsnachweis mit dem Personalausweis 

ausschließlich im Personalausweisregister nach § 23 Absatz 3 Nummer 12 und im 

Melderegister zulässig.“ ‘ 

d) Die bisherigen Nummern 13 und 14 werden die Nummern 14 und 15. 

e) Nach der neuen Nummer 15 wird folgende Nummer 16 eingefügt:

16. ‚ In § 26 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Die Speicherung sonstiger personenbezogener 

Daten der antragstellenden Person bei dem Ausweishersteller ist“ durch die Wörter 

„Abgesehen von der Sperrsumme und dem letzten Tag der Gültigkeit der jeweiligen 

elektronischen Identitätsnachweise sowie den weiteren in § 19 Absatz 2 genannten Daten 

ist die Speicherung sonstiger personenbezogener Daten der antragstellenden Person bei 

dem Ausweishersteller“ ersetzt.‘

f) Die bisherigen Nummern 15 und 16 werden die Nummern 17 und 18. 

g) Folgende Nummer 19 wird angefügt:

19. ‚ Nach § 34 wird folgender § 34a eingefügt: 

„§ 34a 

Regelungsbefugnisse der Länder 

Durch Landesrecht können zentrale Personalausweisregisterdatenbestände zur 

Speicherung des Lichtbilds und der Unterschrift für die Durchführung eines 

automatisierten Abrufs des Lichtbilds nach § 25 Absatz 2 Satz 1 und 4 sowie eines 

automatisierten Abrufs des Lichtbilds und der Unterschrift nach § 25 Absatz 2 Satz 5 

eingerichtet werden. In diesem Fall gelten § 23 Absatz 4, § 25 Absatz 2 Satz 5 bis 8 und 

§ 26 Absatz 4 entsprechend. Macht ein Land von der Regelungsbefugnis Gebrauch, hat es 

technisch sicherzustellen, dass die Lichtbilder und Unterschriften vor unbefugtem Zugriff 

geschützt sind. Die Lichtbilder und Unterschriften dürfen nur so gespeichert werden, 

dass keine Verknüpfung mit anderen als für den automatisierten Abruf benötigten Daten 

ermöglicht wird.“ ‘ 

3. Der bisherige Artikel 2 wird Artikel 3 und in Nummer 5 wird § 8a Absatz 5 wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Auf elektronischen Antrag des Karteninhabers hat der Kartenhersteller diesem Auskunft zu 

erteilen darüber, jeweils zu welchem Datum und zu welcher Uhrzeit eine Übermittlung nach 
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Absatz 1 Satz 1 der Daten der eID-Karte des Karteninhabers auf ein elektronisches Speicher- 

und Verarbeitungsmedium in einem mobilen Endgerät durchgeführt wurde, sowie über jeweils 

den letzten Tag der Gültigkeitsdauer, das Sperrkennwort und den Hersteller und die 

Modellbezeichnung des mobilen Endgeräts.“ 

b) Satz 3 wird gestrichen. 

4. Der bisherige Artikel 3 wird Artikel 4 und Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb wird wie 

folgt gefasst: 

„bb) Insoweit sind § 2 Absatz 3 bis 7, 10, 12 und 13, § 4 Absatz 3, § 7 Absatz 3b, 4 und 5, § 10 

Absatz 1 bis 5, 6 Satz 1, Absatz 7, Absatz 8 Satz 1 und Absatz 9, § 10a, § 11 Absatz 1 bis 5 und 

7, § 12 Absatz 2 Satz 2, die §§ 13, 16, 18, 18a, § 19 Absatz 1, 2 Satz 1 und 2 und Absatz 3 

bis 6, die §§ 19a, 20 Absatz 2 und 3, § 20a, die §§ 21, 21a, 21b, 27 Absatz 2 und 3, § 32 

Absatz 1 Nummer 5 und 6 mit Ausnahme des dort angeführten § 19 Absatz 2, Nummer 6a 

bis 8, Absatz 2 und 3 sowie § 33 Nummer 1, 2 und 4 des Personalausweisgesetzes mit der 

Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Ausländerbehörde an die Stelle der 

Personalausweisbehörde und der Hersteller der Dokumente an die Stelle des 

Ausweisherstellers tritt.“ 

5. Der bisherige Artikel 4 wird Artikel 5 und wird wie folgt gefasst: 

„Artikel 5 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. September 2021 in Kraft. 

(2) Artikel 2 Nummer 18, Artikel 3 Nummer 9 und Artikel 4 Nummer 2 treten am Tag nach 

der Verkündung in Kraft.“ 
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